
Dienstvereinbarungzur Regelung der gleitenden Arbeitszeit in der

Gemeindeverwaltu ng Üchtel ha usen

91 Geltungsbereich

(1) Die Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigte im Rathaus der Gemeinde und die Bauhofleitung

(2) Aus betrieblichen Gründen kann die Teilnahme einzelner Beschäftigter eingeschränkt oder

a usgeschlossen werden.

I2 Rahmenarbeitszeit

(1) lnnerhalb der Rahmenarbeitszeit kann jeder Beschäftigte im Rahmen der gesetzlichen

Bestimmungen und dieser Dienstvereinbarung Beginn und Ende seiner Arbeitszeit frei wählen.

(2) Die Rahmenzeit wird festgelegt Montag bis Freitag von 6.00 bis 20.00 Uhr.

S 3 Servicezeit

(1) ln der Servicezeit ist das Rathaus für Kunden geöffnet. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet in dieser

Zeit, soweit er nicht selbst anwesend ist, die Erreichbarkeit eines Ansprechpartners zu gewährleisten

(2) Die Servicezeiten werden festgelegt

o MontaB von 8.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.00 Uhr

r Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 - L2.O0 Uhr und

o Donnerstag von 14.00 - 18.00 Uhr.

$ 4 Erreichbarkeitszeit

(1) Während der Erreichbarkeitszeit ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, die telefonische Erreichbarkeit

eines Ansprechpartners zu gewährleisten. Sollte kein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung

stehen, ist zumindest ein Anrufbeantworter zu aktivieren. Hinterlassene Nachrichten sind

unverzüglich zu beantworten.

(2) Die Erreichbarkeitszeit wird festgesetzt

o Montag bis Mittwoch von 8.00 - 16.00 Uhr,

Donnerstag von 10.00 - 18.00 Uhr und

o Freitag 8.00 - 12.00 Uhr.

S 5 Sollarbeitszeit

(1) Die Sollarbeitszeit ergibt sich aus den gesetzlichen, bzw. tariflichen Bestimmungen. Sie beträgt für

Vollzeitbeschäftigte derzeit

o für TVöD-Beschäftigte wöchentlich 39,0 Stunden, täglich 7,8 Stunden, und

. für Beamte wöchentlich 40,0 Stunden, täglich 8 Stunden.

(2) Für Teilzeitbeschäftigte vermindert sich die Sollzeit entsprechend der vereinbarten Arbeitszeit.

$ 6 Höchstarbeitszeit und Pausen

(1) Jeder Mitarbeiter hat selbstständig die gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen und

Pausenregelungen zu beachten. Hingewiesen wird insbesondere auf die tägliche Höchstarbeitszeit

von l-0 Stunden (5 3 ArbZG) und die Pausenregelung des 5 4 ArbZG.



I l0lnkrafttreten
(1) Die Dienstvereinbarung tritt zum OL.OL.2O24 in Kraft.

(21Zum gleichen Zeitpunkt wird die Dienstanweisung vom 09.L2.2OL4 aufgehoben
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